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4

Thema:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Schulträgerschaft einschließlich der
zur Schulbezirksfestlegung berechtigten Satzungsbefugnis zwischen der Stadt Prenzlau
und der Gemeinde Grünow, Amt Gramzow 

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsjahr: Produktkonto:

Gesamtkosten:  Eigenanteil:  

Folgekosten:  Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von:  
Deckungsvorschlag:

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur
Übertragung der Schulträgerschaft einschließlich der zur Schulbezirksfestlegung
berechtigten Satzungsbefugnis zwischen der Stadt Prenzlau und der Gemeinde Grünow,
Amt Gramzow gemäß Anlage 1. 

Anlagen:
Anlage 1
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Schulträgerschaft einschließlich der
zur Schulbezirksfestlegung berechtigten Satzungsbefugnis zwischen der Stadt Prenzlau
und der Gemeinde Grünow, Amt Gramzow 

Beratungsergebnis
Datum Gremium Ein-

stimmig
Mit

Mehrheit
Ja Nein Enth. Laut

Beschluss-
Entwurf

Abweichende(r)
Empfehlung/Beschluss

Unterschrift
d. Protokollf.

1 15.08.2012 BKS-A
2 27.08.2012 HAU
3 06.09.2012 SVV
4
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Beschlussvorlage

X öffentlich nicht öffentlich



Stadt  Prenzlau

 
Begründung:
Durch den Landkreis Uckermark, als Kommunalaufsicht, wurde das Amt Gramzow
aufgefordert, die bisherige Praxis zwischen der Stadt Prenzlau und der Gemeinde Grünow
zur Beschulung der Schülerinnen und Schüler dieser Gemeinde in Grundschulen in
Trägerschaft der Stadt Prenzlau in den Rechtsrahmen der §§ 101 und 106 Abs. 2 Satz 1
BbgSchulG i.V.m. §§ 1 und 23 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 GKG zu stellen. Damit erhält die
Stadt Prenzlau das Recht, die Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Grünow im
Rahmen ihrer Satzung über die Schulbezirke für Grundschulen in Trägerschaft der Stadt
Prenzlau einer bestimmten Schule zuzuweisen.

Die Gemeindevertretung Grünow hat in ihrer Sitzung am 12. Juli 2012 dem Abschluss
dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zugestimmt.  

Dr. Eckhard Blohm
Amtsleiter

Abgestimmt mit:

Marek Wöller-Beetz Dr. Andreas Heinrich Hendrik Sommer
Erster Beigeordneter/ Kämmerer Zweiter Beigeordneter Bürgermeister

DS: 53/2012

Seite 2


